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1. Einleitung

Die Raumluftqualität in Wohn- und 

Aufenthaltsräumen wird durch Perso-

nen und Tiere, durch die Ausstattung 

und die Wohnumgebung, durch An-

lagen bzw. Geräte mit Zuluftfunktion 

und durch weitere temporäre Effekte, 

wie z.B. die Baufeuchte und Ausdüns-

tungen in neu errichteten Gebäuden 

beeinfl usst.

Charakteristische Größen für die 

Raumluftqualität in Wohn- und Auf-

enthaltsräumen sind:

–  der Kohlendioxidgehalt in der 

Raumluft, der als Emission vor-

wiegend von Personen und Tieren 

stammt,

–  der Feuchtigkeitsgehalt in der 

Raumluft, der vorwiegend durch 

Personen und Tiere sowie durch 

Baufeuchte entsteht,

–  der VOC-Gehalt in der Raumluft 

(fl üchtige organische Komponen-

ten), der durch Emissionen durch 

Personen und durch die Raumaus-

stattung verursacht wird, und

–  der Staubgehalt in der Raumluft.

*  TÜV SÜD, Elektro- und Gebäudetechnik, 
München

Räume, wie z.B. Bäder/WCs, die nur 

zulässig sind, wenn eine wirksame 

Lüftung dauernd gegeben ist.

3.  Lüftungssysteme für die Lüftung 

von Wohnungen

Die Lüftung von Wohnungen kann 

durch freie Lüftung oder durch ven-

tilatorgestützte Lüftung erfolgen 

(Abb. 1).

Bei der freien Lüftung handelt es 

sich um Querlüftungs- oder Schacht-

lüftungs-Systeme, bei denen ein 

Anteil des notwendigen Außen-Luft-

volumenstromes den Räumen über 

Undichtheiten in der Gebäudehülle 

zugeführt wird. Als treibender Diffe-

renzdruck dient Winddruck und/oder 

Eine ausreichend gute Raumluftqua-

lität erfordert deshalb ständig eine 

ausreichende Lufterneuerung.

2.  Technische Regeln

für die Lüftung von Wohnungen

Zur Sicherung einer ausreichend gu-

ten Raumluftqualität wird deshalb in 

den Bauordnungen der Länder [1], 

für Wohn- und Aufenthaltsräume eine 

ausreichende Belüftung gefordert. 

Diese gesetzlichen Anforderungen 

werden durch Regelungen im tech-

nischen Regelwerk (DIN, VDI) unter-

setzt.

Die gesetzlichen Anforderungen gel-

ten für alle Wohn- und Aufenthalts-

räume aber auch für fensterlose 

Abb. 1: Übersicht Lüftungssysteme.
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thermischer Auftrieb. Der größere An-

teil des notwendigen Außen-Luftvolu-

menstromes wird den Räumen durch 

aktives Fensteröffnen zugeführt.

Bei der ventilatorgestützten Lüftung 

handelt es sich um Abluftsysteme 

oder Zu-/Abluftsysteme, bei denen 

der notwendige Außen-Luftvolumen-

strom durch einen oder mehrere 

Ventilatoren gefördert wird. Durch ak-

tives Fensteröffnen kann der Luftaus-

tausch bei Bedarf erhöht werden.

4.  Technische Regeln zur Lüftung 

von Wohnungen

4.1  Lüftung von fensterlosen 

 Räumen nach DIN 18017-1 und 

DIN 18017-3

Für die Lüftung von fensterlosen Sa-

nitärräumen gelten die DIN 18017-1 

[2] und die DIN 18017-3 [3]. Während 

die DIN 18017-1 eine Schachtan-

lage mit jeweils einem Zu- und Ab-

luftschacht für einen geschlossenen 

fensterlosen Raum beschreibt, ent-

hält die DIN 18017-3 ventilatorge-

stützte Abluftsysteme, bei denen die 

Außenluft durch Undichtheiten der 

Gebäudehülle, über die Wohn- und 

Aufenthaltsräumen, den fensterlosen 

Räumen zugeführt wird. Die Lüftungs-

systeme sind in Abb. 2 beschrieben.

Diese Normen sind baurechtlich ein-

geführt und anzuwenden, wenn aus-

schließlich fensterlose Sanitärräume, 

wie Bad/WC-Räume, und Küchen 

bzw. Kochnischen zu lüften sind.

Im Rahmen der weiteren Bearbeitung 

der DIN 1946-6 wird auch über eine 

Überarbeitung dieser beiden Normen 

entschieden.

4.2  Lüftung von Wohn- und 

 Aufenthaltsräumen nach 

DIN 1946-6

Für die Lüftung von Wohn- und Auf-

enthaltsräumen gilt die DIN 1946-6 

[4]. In der Norm werden sowohl freie 

Lüftungssysteme als auch ventilator-

gestützte Lüftungssysteme beschrie-

ben.

Die aktuelle Fassung ist 1998 erschie-

nen. Die Entwicklung der Lüftungs-

technik und die vor rund 15 Jahren 

begonnene Harmonisierung des eu-

ropäischen technischen Regelwer-

kes machten eine Neubearbeitung [5] 

erforderlich. Die in der Zwischenzeit 

erschienenen europäischen Normen 

erfordern nämlich die Zurückziehung 

von entgegenstehenden nationalen 

Normen, sowie die Anpassung der na-

tionalen an die europäischen Normen.

In der Neufassung der DIN 1946-6 

[5], die auf der bestehenden Fassung 

[4] aufbaut, wurden speziell folgende 

Abschnitte neu bearbeitet:

–  Auswahl eines Lüftungssystems,

–  Notwendige Lüftungsstufen eines 

Lüftungssystems,

–  Defi nition der Außen-Luftvolumen-

ströme, einschließlich ihrer Fest-

legung, ihrer Realisierung und der 

Ermittlung des Außen-Luftvolumen-

stromes durch Infi ltration,

–  Einfl uss der Bauweise des Gebäu-

des auf die notwendigen Außen-

Luftvolumenströme,

–  Raumluftqualität/Hygiene bei Lüf-

tungssystemen,

–  Energienutzung/rationeller Ener-

gieeinsatz bei Lüftungssystemen,

–  Schallschutz bei Lüftungssyste-

men,

–  Bauarten von Lüftungssystemen,

–  Kennzeichnung von Lüftungssyste-

men,

–  gemeinsamer und wechselweiser 

Betrieb von ventilatorgestützten 

Lüftungssystemen und Feuerstät-

ten,

–  Übergabe/Übernahme von Lüf-

tungsanlagen und Lüftungseinrich-

tungen sowie

–  Instandhaltung von Lüftungsanla-

gen und Lüftungseinrichtungen.

Die Neufassung der DIN 1946-6 [5] 

ist im Dezember 2006 als Entwurf er-

schienen.

Gleichzeitig mit diesem Entwurf ist 

ein Entwurf der DIN 4719 [6] erschie-

nen, die Regelungen für Komponen-

ten und kompletten Lüftungsgeräten 

von Lüftungssystemen enthält, die 

derzeit in europäischen technischen 

Regeln nicht oder noch nicht abge-

deckt sind.

5.  Allgemeine Anforderungen 

an Lüftungssysteme

5.1  Auswahl eines Lüftungs-

systems

Als Entscheidungskriterien für die 

Auswahl eines Lüftungssystems die-

nen:
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Abb. 2: DIN 18017 – Lüftungssysteme für fensterlose Räume.

DIN 18017-1, Ausgabe 02/87

•  Einzelschachtanlagen 

ohne  Ventilatoren für einen 

 abgeschlossenen Raum, mit

einem Zuluftschacht und einem 

Abluftschacht

DIN 18017-3, Ausgabe 08/90

•  Entlüftungsanlagen

– Einzellüfter mit eigener Leitung

– Einzellüfter mit gem. Leitung

–  Zentrallüfter mit gemeinsam

veränderlichem Volumenstrom

 –  Zentrallüfter mit wohnungsweise

veränderlichem Volumenstrom

 –  Zentrallüfter mit unveränderlichem

Volumenstrom
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–  die Art der zu lüftenden Räume, 

(fensterlose Räume oder Wohn- 

und Aufenthaltsräume),

–  die Realisierung der notwendigen 

Außen-Luftvolumenströme, die 

in Verordnungen oder in Normen 

vorgegeben sind und die auf unter-

schiedliche Arten gefördert werden 

können und

–  besondere, gewünschte Eigen-

schaften des Lüftungssystems 

(Abb. 3).

Bei der Art der zu lüftenden Räume 

wird zwischen der Lüftung von ein-

zelnen fensterlosen Räumen und der 

Lüftung der Wohn- und Aufenthaltsräu-

men einer Wohnung unterschieden.

Für die gesetzlich vorgeschriebene, 

wirksame und dauerhafte Lüftung 

von einzelnen, fensterlosen Räumen 

können die in DIN 18017-1 und DIN 

18017-3 beschriebenen Lüftungs-

systeme angewandt werden. Beide 

3

Lüftungssysteme erfüllen die minimal 

zu stellenden gesetzlichen Anforde-

rungen.

Für die Lüftung von Wohn- und Auf-

enthaltsräumen in Wohnungen, kön-

nen sowohl freie Lüftungssysteme, 

bei denen der Nutzer eingebunden 

wird, als auch ventilatorgestützte 

Lüftungssysteme eingesetzt werden. 

Beide Lüftungssysteme erfüllen die zu 

stellenden Mindestanforderungen.

Werden jedoch an ein Lüftungssys-

tem weitergehende Anforderungen, 

wie z.B. eine günstige Energienut-

zung, eine hohe Raumluftqualität, ein 

hoher Schallschutz gestellt, kommen 

nur ventilatorgestützte Zu-/Abluftsys-

teme sowie bedingt ventilatorgestütz-

te Abluftsysteme in Frage (Abb. 3).

5.2  Notwendige Lüftungsstufen 

eines Lüftungssystems

Bei der Lüftung von Wohnungen wer-

den 4 Lüftungsstufen defi niert. Zu den 

bisher bestehenden 3 Lüftungsstu-

fen, nämlich der Mindestlüftung, der 

Grundlüftung und der Intensivlüftung 

(früher Stoßlüftung genannt), ist eine 

weitere Lüftungsstufe, die „Lüftung 

zum Feuchteschutz“ defi niert worden 

(Tab. 1). Durch diese Lüftungsstufe 

wird für die Heizperiode eine Dauer-

lüftung mit relativ geringem Außen-

Luftvolumenstrom gefordert. Damit 

soll auf die vielen in den letzten Jah-

ren in Neubauten und in sanierten 

Bauten in der Praxis aufgetretenen 

Probleme mit Schimmelpilzen und 

Feuchteschäden reagiert werden. 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass dies 

mit relativ geringen Volumenströ-

men zu realisieren ist, die allerdings 

dauernd gegeben sein müssen.

5.3  Defi nition der 

Außen-Luftvolumenströme

Die für die verschiedenen Lüftungs-

stufen notwendigen Außen-Luftvolu-

Abb. 3: Auswahl eines Lüftungssystems.
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menströme setzen sich nach Abb. 4 

aus

–  einem Luftvolumenstrom durch lüf-

tungstechnische Maßnahmen,

–  einem Luftvolumenstrom durch In-

fi ltration und

–  einem Luftvolumenstrom durch ak-

tives Fensteröffnen

zusammen.

Der Luftvolumenstrom durch lüftungs-

technische Maßnahmen muss durch 

die Lüftungsanlage erbracht werden. 

Ventilatorgestützte Lüftungsanlagen 

sind dafür auszulegen.

Der Luftvolumenstrom durch In fi l-

tra tion wird aufgrund von Wind und 

Thermik durch die Undichtheiten in 

der Gebäudehülle bewirkt. Er ist zwar 

stark schwankend aber dauernd ge-

geben und für freie Lüftungssysteme 

von großer Bedeutung. Dieser Luftvo-

lumenstrom soll bei freien Lüftungs-

systemen, in der Heizperiode, die für 

die Lüftung zum Feuchteschutz not-

wendigen Luftvolumenströme dau-

ernd sicherstellen.

Der Luftvolumenstrom durch aktives 

Fensteröffnen ist in der Regel nur bei 

freien Lüftungssystemen regelmä-

ßig sicherzustellen. Bei ventilatorge-

stützten Lüftungssystemen ist aktives 

Fensteröffnen nur kurzzeitig für inten-

sives Lüften notwendig.

5.3.1  Festlegung der 

Außen-Luftvolumenströme

Die notwendigen Außen-Luftvolu-

menströme sind für die Wohn- und 

Aufenthaltsräume für die Grundlüf-

tung nach zwei verschiedenen Krite-

rien zu bestimmen:

a)  Die notwendigen Außen-Luftvo-

lumenströme sind abhängig von 

der Fläche der Nutzungseinheit 

für die Grundlüftung zu bestimmen 

(Abb. 5). 

Der notwendige Außen-Luftvolu-

menstrom für die Grundlüftung, 

abhängig von der Nutzfl äche, baut 

auf einer durchschnittlichen Be-

legungsdichte und einem durch-

schnittlichen Feuchteanfall in einer 

Wohnung auf. Die in den letzten 

Jahren in Deutschland aufgetre-

tenen Änderungen in der Nutzung 

von Wohn- und Aufenthaltsräumen 

wurden berücksichtigt.
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Tab. 1: Defi nition der Lüftungsstufen.

Begriff Defi nition

Lüftung 

zum 

Feuchte-

schutz

Nutzerunabhängige Lüftung (Minimalbetrieb), die in Abhängig-

keit vom Wärmeschutzniveau des Gebäudes unter üblichen 

Nutzungsbedingungen (Feuchtelasten, Raumtemperatur) die Ver-

meidung von Schimmelpilz- und Feuchteschäden im Gebäude 

zum Ziel hat.

Mindest-

lüftung

Nutzerunabhängige Lüftung, die unter üblichen Nutzungsbedin-

gungen (Feuchte- und Schadstoffl asten) Mindestanforderungen 

an die Raumluftqualität erfüllt.

Grund-

lüftung

Notwendige Lüftung zur Gewährleistung des Bautenschutzes 

sowie der hygienischen und gesundheitlichen Erfordernisse bei 

planmäßiger Nutzung einer Nutzungseinheit (Normalbetrieb).

Intensiv-

lüftung

Zeitweilig notwendige erhöhte Lüftung zum Abbau von Last-

spitzen (Lastbetrieb).

Abb. 4: Defi nition der Luftvolumenströme.

qv,ges = qv,LTM + qv,Inf + qv.Fe

mit 

qv,ges  Gesamt-Außenluftvolumen-

strom in m3/h

qv,LTM  Luftvolumenstrom durch 

lüftungstechnische Maß-

nahmen in m3/h

qv,Inf  Luftvolumenstrom durch 

Infi ltration in m3/h

qv.Fe  Luftvolumenstrom durch 

Fensteröffnen in m3/h

Abb. 5: Bestim-
mung der Außen-
Luftvolumenströme.

Notwendige Außen-Luftvolumenströme

Lüftung zum Feuchteschutz

qv,ges,FL = 0,3 x qv,ges,GL hoher Wärmeschutz in m3/h

qv,ges,FL = 0,4 x qv,ges,GL niederer Wärmeschutz in m3/h

Mindestlüftung

qv,ges,ML = 0,7 x qv,ges,GL in m3/h

Grundlüftung

qv,ges,GL = 0,001 x ANE
2 + 1,15 x ANE + 20 in m3/h

Intensivlüftung

qv,ges,IL = 0,4 x qv,ges,GL in m3/h

mit

ANE Fläche der Nutzungseinheit in m2
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b)  Die notwendigen Außen-Luftvolu-

menströme sind ferner nach not-

wendigen Abluft-Volumenströmen 

für einzelne Räume einer Woh-

nung, wie Bäder/WC, Küchen etc. 

für die Grundlüftung festzulegen, 

(Tab. 2). 

Für die Festlegung des maßge-

benden, notwendigen Außen-Luft-

volumenstromes für Wohn- und 

Aufenthaltsräume ist jeweils der 

größere der beiden Außen-Luftvo-

lumenströme, entweder bestimmt 

über die Nutzfl äche oder über die 

Ablufträume, maßgebend. 

Die notwendigen Außen-Luftvo-

lumenströme für die Lüftung zum 

Feuchtschutz, die Mindestlüftung 

und die Intensivlüftung sind ab-

hängig von der Grundlüftung fest-

zulegen (Abb. 5).

5.3.2  Realisierung der notwendigen 

Außenluft-Volumenströme

Die notwendigen Außen-Luftvolu-

menströme sind abhängig von den 

verwendeten Lüftungssystemen, 

nach Tab. 3 zu realisieren.

Für freie Lüftungssysteme sind die 

notwendigen Außen-Luftvolumen-

ströme für die Lüftung zum Feuch-

teschutz in der Heizperiode durch 

die Undichtheiten in der Gebäude-

hülle sicherzustellen. Wenn die in 

der Gebäudehülle vorhandenen Un-

dichtheiten dies nicht gewährleisten, 

sind zusätzliche Außen-Luftdurch-

lässe (ALDs) einzuplanen. Für freie 

Lüftungssysteme sind, wie bisher, 

die höheren Volumenströme für die 

Mindestlüftung, die Grundlüftung und 

die Intensivlüftung durch aktives re-

gelmäßiges Fensteröffnen durch den 

Nutzer (Fensteröffnen) sicherzustel-

len.

Für ventilatorgestützte Abluftsyste-

me sind die notwendigen Außen-Luft-

volumenströme über Undichtheit in 

der Gebäudehülle vom Lüftungssys-

tem anzusaugen. Wenn die in der 

Gebäudehülle vorhandenen Undicht-

heiten dies nicht gewährleisten, sind 

wie bisher zusätzlich ALDs vorzuse-

hen.

Bei Zu-/Abluftsystemen sind die not-

wendigen Außen-Luftvolumenströme 

durch das Lüftungssystem zu för-

dern. Bei Intensivlüftung kann der 

notwendige höhere Volumenstrom 

auch durch einen kurzzeitigen hohen 

Volumenstrom durch aktives Fenster-

öffnen durch den Nutzer unterstützt 

werden.

5.3.3  Ermittlung des Außen-

 Luftvolumenstromes 

durch Infi ltration

Dem Außen-Luftvolumenstrom durch 

Infi ltration kommt große Bedeutung 

zu. Er kann mit der in Abb. 6 enthalte-

nen Gleichung ermittelt werden. Der 

bei einem Differenzdruck von 50 Pa 

bestimmte Luftwechsel, der n50,Bem-

Wert, wird auf die tatsächlich anzu-

setzenden Differenzdrücke umge-

rechnet. Der n50,Bem-Wert kann entwe-

der nach der Blower-Door-Methode, 

oder nach Vorgabewerten bestimmt 

werden.
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Tab. 2: Gesamt-Abluftvolumenströme1) für einzelne Räume.

Raum Gesamt-Abluftvolumenströme für 

 einzelne Räume mit und ohne Fenster

– Hausarbeitsraum

– Kellerraum, z.B. Hobby raum2)

– WC

Für Grundlüftung – 25 m3/h4)

Für FL, ML, IL entsprechend umrechnen

– Küche3), Kochnische

– Bad mit/ohne WC

– Duschraum

Für Grundlüftung – 45 m3/h

Für FL, ML, IL entsprechend umrechnen

– Sauna- bzw. Fitnessraum
Für Grundlüftung – 100 m3/h

Für FL, ML, IL entsprechend umrechnen
1) einschließlich Infi ltration, 2) innerhalb der thermischen Hülle,
3) bauaufsichtliche Verordnung beachten, 4) ggf. auch für Flur

Tab. 3: Realisierung der Volumenströme.

Lüftungs -

systeme

Feuchteschutz-

lüftung

Mindest-

lüftung

Grund-

lüftung

Intensiv-

lüftung

Freie Lüftung

Querlüftung

Infi ltration+

(ALD)?

Infi ltration+

(ALD)?+

Nutzer

Infi ltration+ 

(ALD)?+

Nutzer

Infi ltration+

(ALD)?+

Nutzer

Freie Lüftung

Schachtlüftung

Infi ltration+

(ALD)?+

Nutzer

Infi ltration+

(ALD)?+

Nutzer

Infi ltration+

(ALD)?+

Nutzer

Infi ltration+

(ALD)?+

Nutzer

Ventilator-L

Abluft

Infi ltration+

(ALD)?+

Lüftung

Infi ltration+

(ALD)?+

Lüftung

Infi ltration+

(ALD)?+

Lüftung

Infi ltration+

(ALD)?+

Lüft.+Nutzer

Ventilator-L

Zu-/Abluft

Infi ltration+

Lüftung

Infi ltration+

Lüftung

Infi ltration+

Lüftung

Infi ltration+

Lüftung+

Nutzer
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Für die Planung einer Lüftungsanla-

ge ist von Vorgabewerten auszuge-

hen. In Tab. 4 sind die einzusetzen-

den n50,Bem-Werte aufgelistet. Danach 

werden, abhängig von der Ausfüh-

rung des Gebäudes, 3 Kategorien 

unterschieden.

Für Neubauten sind nach den Vorga-

ben der EnEV [7] zwei Kategorien zu 

berücksichtigten, eine für Neubauten 

mit heute üblicher Dichtheit der Ge-

bäudehülle – Kategorie B, und eine 

für Neubauten mit erhöhter Dichtheit 

der Gebäudehülle – Kategorie A, 

wenn die Bonusregelung, ein verrin-

gerter Luftwechsel, in Anspruch ge-

nommen wird.

Für bestehende Gebäude ist der 

n50,Bem-Wert, von Kategorie C anzu-

setzen. Der für bestehende Gebäude 

angegebene Wert wurde als Mittel-

wert aus einer Vielzahl von Messun-

gen ermittelt. Der Wert ist insbeson-

dere für die Beurteilung von Sanie-

rungsmaßnahmen an bestehenden 

Gebäuden (Fensteraustausch) von 

Bedeutung.

Die Neufassung der DIN 1946-6 er-

laubt somit eine wesentlich genauere 

Erfassung des Außen-Luftvolumen-

stromes durch Infi ltration als die be-

stehende Norm. Wie nochmals er-

wähnt wird, ist dies sowohl für freie 

Lüftungssysteme als auch für venti-

latorgestützte Lüftungssysteme von 

großer Bedeutung.

5.3.4  Beispiel der notwendigen 

 Außen-Luftvolumenströme 

für die Wohn- und Aufenthalts-

räume einer Wohnung

Die notwendigen Außen-Luftvolu-

menströme wurden im Beispiel für 

eine Wohnung mit 90 m² Nutzfl äche 

ermittelt und in Tab. 5 dargestellt. 

In der zweiten Spalte sind die Au-

ßen-Luftvolumenströme als Summe, 

ermittelt aus der Nutzfl äche für die 

Grundlüftung angegeben. Die Luft-

volumenströme für die anderen drei 

Lüftungsstufen sind nach Angabe 

umgerechnet und gemeinsam mit 

den Luftwechselzahlen für Räume 

(durchschnittliche Höhe der Räume 

vorausgesetzt) angegeben. In der 

dritten Spalte sind die Außen-Luftvo-

lumenströme, ermittelt für die in der 

Wohnung vorhandenen Ablufträume, 

einzeln und als Summe angegeben.

Maßgebend ist der größere der bei-

den Werte, im Beispiel der Außen-

6

Abb. 6: Ermittlung 
des Luftvolumen-
stromes durch 
Infi ltration.

qv,inf,wirk = fwirk,Komp x VNE x n50 x [∆p/50]n in m3/h

mit

qv,inf,wirk Luftvolumenstrom durch Infi ltration  in m3/h

fwirk,Komp  Korrekturfaktor für den wirksamen 

Infi ltrationsluftanteil bei einer 

Lüftungskomponente in –

VNE Luftvolumen der Nutzungseinheit  in m3

n50  Vorgabewert oder Messwert des 

Luftwechsels bei 50 Pa Differenzdruck in 1/h

∆p Bemessungs-Differenzdruck  in Pa
n  Druckexponent (Vorgabewert n = 2/3 

oder Messwert) 

Tab. 4: Bemessungs-Luftwechsel bei 50 Pa.

Bemessungs-Luftwechsel n50 für Neubau und Modernisierung in 1/h

Kategorie

A B C

1,0 1/h 1,5 1/h 4,5 1/h

Mit Kategorie A

Nach EnEV stellt n50 = 1,5 1/h den zulässigen 

 oberen Grenzwert für die ventilatorgestützte Lüftung  

(Neubau oder Modernisierung) dar. Der angegebene 

Bemessungs-Luftwechsel von 1,0 1/h gilt für den 

realisierten Bereich n50 = 0,5 bis 1,5 1/h.

Mit Kategorie B

Nach EnEV stellt n50 = 3,0 1/h den zulässigen 

 oberen Grenzwert für die freie Lüftung (Neubau oder 

Modernisierung) dar. Der angegebene Bemessungs-

Luftwechsel von 1,5 1/h gilt für den realisierten 

Bereich n50 = 1,0 bis 2,0 1/h

Mit Kategorie C

n50 = 4,5 1/h beschreibt den mittleren Gebäude-

bestand, der für die Planung und Ausführung 

lüftungs technischer Maßnahmen ungeeignet ist.

Abb. 7: Defi nition von Behaglichkeit.

Wohnraum

Aufenthaltsbereich
–  Höhe 0,1 m bis 1,8 m
–  Abstand 0,5 m von Außen- 

und Innenwänden
– Abstand 1,0 m von Fenstern

–  Anforderung, nach DIN EN ISO 
7730 max. 15 % Unzufriedene

– Luft-/Wandtemperatur
– Luft-Geschwindigkeit
– Zulufttemperatur maximal
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Luftvolumenstrom, abhängig von der 

Nutzfl äche der Wohn- und Aufent-

haltsräume. Für Wohnungen mit klei-

nen Nutzfl ächen ist in aller Regel die 

Bemessung nach den Ablufträumen 

maßgebend.

Die Aufteilung des im Beispiel maß-

gebenden Außen-Luftvolumenstro-

mes, ermittelt aus der Nutzfl äche, auf 

die Ablufträume in der dritten Spalte 

und auf die Zulufträume in der vierten 

Spalte, ist nach Angabe durchgeführt 

worden. Die Luftvolumenströme für 

die anderen Lüftungsstufen sind wie-

derum nach Angabe umgerechnet 

und aufgelistet.

5.4  Einfl uss der Bauweise des 

 Gebäudes auf die notwendigen 

Außen-Luftvolumenströme

Die Festlegung des notwendigen Au-

ßen-Luftvolumenstromes zum Feuch-

teschutz hängt von der Wärmedäm-

mung und der wärmetechnischen 

Ausführung (Wärmebrücken) des 

Gebäudes ab. Bei älteren Gebäuden 

mit niedrigem Wärmeschutzstandard 

und keiner optimierten Ausbildung 

von Wärmebrücken sind höhere Vo-

lumenströme zum Feuchteschutz 

notwendig als für wärmetechnisch 

optimierte Gebäude (Abb. 5).

Die notwendigen Außen-Luftvolu-

menströme für die drei anderen Lüf-

tungsstufen sind dagegen unabhän-

gig von der Ausführung des Gebäu-

des festgelegt worden.

5.5 Behaglichkeit

Die Behaglichkeit ist wie in der be-

stehenden Norm für einen nach DIN 

EN ISO 7730 defi nierten Aufenthalts-

bereich festgelegt, dem ein %-Satz 

von Unzufriedenen zugrunde gelegt 

ist (Abb. 7). Während der %-Satz 

von Unzufriedenen nicht verändert 

worden ist, sind die Abmessungen 

des Aufenthaltsbereiches, um diese 

Festlegung anzuwenden, geringfügig 

geändert worden. In Abb. 7 sind die 

wesentlichen Abmessungen angege-

ben.

5.6  Raumluftqualität, Hygiene 

eines Lüftungssystems

Mit ventilatorgestützten Lüftungssys-

temen können günstige, hohe Raum-

luftqualitäten erreicht werden.

Nach Abb. 8 setzt dies geeignete 

Lüftungsgeräte, aber auch die Be-

rücksichtigung von Vorgaben bei der 

Planung und Errichtung voraus. Die 

Aufrechterhaltung einer hohen Quali-

tät erfordert ferner einen sachgerech-

ten Betrieb der Lüftungsanlage mit 

entsprechender Wartung.

Lüftungsgeräte mit günstigen hygie ni-

schen Eigenschaften werden in DIN 

4719 [6] beschrieben. Diese mit „H“ 

gekennzeichneten Lüftungsgeräte 

sind Voraussetzung für eine Lüf-

7

Tab. 5: Beispiel für Aufteilung der Volumenströme.

Thema

Wohnung

Wohnung

ML / ML / GL / BL

Ablufträume

ML / ML / GL / BL

Zulufträume

ML / ML / GL / BL

Wohnzimmer

Schlafzimmer

Kinderzimmer

Küche

Bad mit WC

Flur

24 / 36 / 56 / 75

24 / 36 / 56 / 75

21 / 31 / 48 / 64

14 / 21 / 32 / 43

13 / 20 / 32 / 43

Summe in m3/h

nach Nutzfl äche

Summe in 1/h

48 / 72 / 112 / 150

0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7

Wohnzimmer

Schlafzimmer

Kinderzimmer

Küche

Bad mit WC

Flur

– / – / ≥ 40 / –

– / – / ≥ 40 / –

Summe in m3/h

nach Abluft-

räumen

– / – / ≥ 80 / –

Abb. 8: Raumluftqualität, Hygiene-Kriterien.

Lüftungsgerät

– Bauausführung

– H-Kennzeichnung Hygiene

Raumluft-

qualität
Planung

– Lüftungsgeräte

– Leitungen, Komp.

– Anordnung

Errichtung

– Zusammenbau

– Reinigung

Betrieb

– Filteraustausch

– regelm. Inspektion
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tungsanlage für eine hohe Raumluft-

qualität.

Bei der Planung einer ventilatorge-

stützten Lüftungsanlage mit günsti-

gen hygienischen Eigenschaften sind 

günstige Voraussetzungen für die 

Anlage, wie z.B. eine Anordnung der 

Luftansaugung in Gebieten mit mög-

lichst geringer Luftverschmutzung, 

eine ausreichende Filterung der Au-

ßenluft, geeignete Materialien für die 

Komponenten sowie eine geringe 

Verschmutzungsneigung des Kanal-

netzes, außerdem die Möglichkeit 

zur Reinigung und eine der Nutzung 

der Lüftungsanlage angepasste Re-

gelung zu berücksichtigen.

Bei der Errichtung einer ventilatorge-

stützten Lüftungsanlage mit günsti-

gen hygienischen Eigenschaften ist 

die Umsetzung der Planungsvorga-

ben, die Anordnung, Ausführung und 

zweckentsprechende Dämmung des 

Kanalnetzes sowie die Sauberkeit 

der Anlage bei der Inbetriebnahme 

bedeutsam.

In Abb. 9 sind wesentliche Anforde-

rungen aufgelistet.

Die Aufrechterhaltung von günstigen 

hygienischen Eigenschaften auf Dau-

er setzt ferner voraus, dass der Be-

treiber die notwendigen Maßnahmen, 

z.B. einen rechtzeitigen Filterwechsel 

mit geeignetem neuem Filter, einen 

bestimmungsgemäßen Betrieb der 

Lüftungsanlage, auch durchführt bzw. 

durchführen lässt.

5.7  Energienutzung, 

rationeller Energieeinsatz 

eines Lüftungssystems

Mit ventilatorgestützten Lüftungssys-

temen kann eine günstige Energie-

nutzung erreicht werden. Nach 

Abb. 10 setzt dies geeignete Lüf-

tungsgeräte, aber auch die Berück-

sichtigung von Vorgaben bei der Pla-

nung und Errichtung einer Lüftungs-

anlage vor aus. Die Aufrechterhaltung 

einer  hohen Qualität erfordert ferner 

einen sachgerechten Betrieb der 

Lüftungs anlage mit entsprechender 

Wartung.

Lüftungsgeräte mit besonders güns-

tigen energetischen Eigenschaften 

werden in DIN 4719 beschrieben. 

Diese mit „E“ gekennzeichneten 

Lüftungsgeräte sind Voraussetzung 

für eine Lüftunganlage mit günstiger 

Energienutzung. Abluftsysteme kön-

nen mit „E“ gekennzeichnet werden, 

wenn ihr Abluftvolumenstrom dem 

Bedarf feuchtegesteuert angepasst 

wird oder wenn die Abwärme in einer 

Wärmepumpe mit defi nierter Leis-

tungszahl genutzt wird. Zu-/Abluftsys-

teme können mit „E“ gekennzeichnet 

werden, wenn sie einen Wärmeüber-

trager mit defi niertem Wärmebereit-

stellungsgrad aufweisen oder eine 

Wärmepumpe mit einer defi nierten 

Leistungszahl, oder wenn sowohl ein 

Wärmeübertrager als auch eine Wär-

mepumpe mit defi nierter Leistungsfä-

higkeit zum Einsatz kommt.

Bei der Planung einer ventilatorge-

stützten Lüftungsanlage mit günsti-

gen energetischen Eigenschaften, 

sind günstige Voraussetzungen z.B. 

für das Kanalnetz mit seinen Einbau-

ten (geringer Strömungswiderstand) 

sowie eine der Nutzung angepasste 

Regelung von Bedeutung.

Bei der Errichtung einer ventilator-

gestützten Lüftungsanlage mit güns-

tigen energetischen Eigenschaften, 

ist die Umsetzung der Planungsvor-

gaben, die Anordnung, Ausführung, 

eine zweckentsprechende Dämmung 

des Kanalnetzes und die sachge-

rechte Inbetriebnahme der Lüftungs-

anlage einschließlich ihrer Regelung 

sowie die Einweisung des Nutzers 

bedeutsam.
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Abb. 9: Raumluftqualität, Hygiene-
Anforderungen. 

Werkstoffe
–  Brennbarkeit, Oberfl ächen, 

Dämmstoffe, Dichtstoffe

Ausführung
–  Schmutzablagerungen, 

 Abdeckungen, Filteraustausch

Filter
–  Überwachung, Wechselanzeige, 

Kennzeichnung

Kondensatabfuhr
– Ableitung direkt oder indirekt

Bedienung und Wartung
–   Beschreibung der notwendigen 

Reinigung und Wartung

Abluftsysteme
– Feuchtesteuerung

Zu-/Abluftsysteme
–  Anordnung der Ventilatoren, 

Dichtheit, Filter-Bypass

Abb. 10: Energienutzungs-Kriterien.

Gebäude

Anforderung an 

Lüftungsgerät 

„E“-Ausführung

Lüftungssystem

Anforderung 

an Betrieb

Anforderung 

an Planung, 

 Errichtung, 

 Anordnung, 

 Ausführung
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In Abb. 11 sind wesentliche Anforde-

rungen aufgelistet.

Die Aufrechterhaltung von günsti-

gen energetischen Eigenschaften 

auf Dauer setzt ferner voraus, dass 

der Betreiber die notwendigen Maß-

nahmen, z.B. einen rechtzeitigen Fil-

terwechsel mit geeignetem neuem 

Filter, einen bestimmungsgemäßen 

Betrieb auch durchführt bzw. durch-

führen lässt. Die Aufrechterhaltung 

der energetischen Eigenschaften 

wird bereits in der EnEV [7] gefordert, 

wenn die Bonusregelung in Anspruch 

genommen werden soll.

5.8 Schallschutz

Für Bauteile/Produkte sind in der Zwi-

schenzeit die maßgebenden europäi-

schen technischen Regeln erschie-

nen. Aufbauend auf den relevanten 

Kenngrößen zum Schallschutz wer-

den einheitliche Angaben für das Ge-

räuschverhalten von Geräten in der 

eigenen Nutzungseinheit, aber auch 

für die Schallübertragung, z.B. über 

ALDs in der Gebäudehülle oder über 

ÜLDs in Wohnungen, gemacht. 

5.9  Bauarten 

von Lüftungssystemen

Entsprechend den Vorgaben in euro-

päischen Normen, werden zwei ver-

schiedene Bauarten für Lüftungssys-

teme einmal aufbauend auf Lüftungs-

komponenten und einmal aufbauend 

auf Bausätzen für Lüftungsanlagen 

unterschieden, siehe Abb. 12.

Ein Lüftungssystem kann je nach 

Verwendungszweck nach klassischer 

Art aus verschiedenen Lüftungskom-

ponenten aufgebaut werden. Die 

Auswahl der Lüftungskomponenten 

erfolgt nach den in DIN EN 13141-1 

bis -10 beschriebenen Kom po nen ten-

eigen schaften.

Ein Lüftungssystem kann allerdings 

auch mit einem Bausatz einer Lüf-

tungsanlage aufgebaut werden. Der 

Bausatz wird vom Hersteller zusam-

mengestellt und entsprechend ge-

liefert. Die Eigenschaften des Bau-

satzes werden in DIN EN 13141-5 

beschrieben.

6.  Anforderungen zur  Bemessung 

von lüftungstechnischen 

 Maßnahmen

Die Bemessung der Komponenten 

von Lüftungsanlagen, wie die Ausle-

gung von ALDs, ÜLDs, Luftleitungen, 

Ventilatoren usw., erfolgt in der Regel 

für den Volumenstrom für die Grund-

lüftung.

Aufbauend auf den Leistungskenn-

größen der Komponenten, die nach 

europäischen Normen zu bestimmen 

sind, muss für die Auslegung eines 

zentralen Lüftungssystems der für 

die Nutzungseinheit ermittelte Luftvo-

lumenstrom auf die einzelnen Räume 

einer Wohnung aufgeteilt werden. 

Kommen dezentrale Lüftungssyste-

me für eine Nutzungseinheit in Frage, 

muss der für den betreffenden Raum 

maßgebende Luftvolumenstrom durch 

das Lüftungsgerät erbracht werden.

Für die Bemessung von ALDs, ÜLDs, 

Zu- und Abluftdurchlässen, Lüftungs-

schächten und Luftleitungen werden 

wie bisher detaillierte Angaben, z.B. 

über die anzusetzenden Differenz-

drücke, gemacht.

Für Anlagen mit günstigen energeti-

schen Eigenschaften sollen bei der 

Abb. 11: Energienutzungs-Anforderungen.

Thermische Energienutzung

– Wärmebereitstellungsgrad

– Frost-/Taueinrichtung

Lüftungsanlage mit Einrichtung zur 
Wärmerückgewinnung durch Wärmeaustauscher, Wärmepumpen

– Ventilatoren

–  elektrische Leistungs-

aufnahme, Regelung

– ggf. Wärmepumpe

Abluftsysteme, feuchtegesteuert + mit Wärmepumpen
Zu-/Abluftsysteme, mit Wärmeübertrager und/oder mit Wärmepumpe

Abb. 12: Bauarten von Lüftungsanlagen – Übersicht.

Lüftungsanlage aus Bauteilen/ 

Produkten

–  aus einzelnen Bauteilen

–  Leistungskenngrößen nach  

DIN EN 13142

–  Planung der Anlage durch Planer

–  ausführende Firma installiert und 

kennzeichnet

Lüftungsanlage aus Baueinheit 

nach DIN EN 13141-5

–  aus Baueinheit

–  Leistungskenngrößen nach  

DIN EN 13142

–  Planung der Anlage durch 

Hersteller + Planer

–  ausführende Firma installiert und 

kennzeichnet
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Dimensionierung des Kanalnetzes 

Strömungsgeschwindigkeiten in 

Sammelleitungen in Ein- und Mehr-

familienhäusern von 5 m/s und für 

sonstige Leitungen von 3 m/s nicht 

überschritten werden. Diese Anga-

ben gelten wiederum für die Grund-

lüftung.

7.  Ausführung, Errichtung 

und Betrieb

7.1 Ausführung

Zur Art und Anordnung von ALDs, 

ÜLDs sowie Zu- und Abluftdurchläs-

sen werden wie bisher für die freie 

Lüftung und für die ventilatorgestütz-

te Lüftung detaillierte Angaben ge-

macht, jedoch nicht mehr Anforde-

rungen an die Bauteile/Produkte. Für 

ventilatorgestützte Lüftungsanlagen 

können in aller Regel aufgrund der 

größeren zur Verfügung stehenden 

Differenzdrücke andere Komponen-

ten verwendet werden als für freie 

Lüftungssysteme.

Lüftungsleitungen müssen mindes-

tens der Dichtklasse B nach DIN EN 

12237 genügen. Das entspricht dem 

üblichen Standard in Deutschland.

Für Lüftungsanlagen mit günstigen hy-

gienischen und energetischen Eigen-

schaften wird allerdings die Dichtklas-

se C nach der oben genannten Norm 

gefordert, um unkontrollierte Leckagen 

gering zu halten. Die Dichtklasse C 

kann mit herkömmlichen metallischen 

Rohren eingehalten werden.

Für Lüftungsanlagen mit günstigen 

energetischen Eigenschaften werden 

ferner spezielle Anforderungen an die 

Wärmedämmung der Zuluftleitungen 

gestellt.

Für Lüftungsanlagen mit günstigen 

hygienischen Eigenschaften werden 

spezielle Angaben zur Auswahl der 

Filter und zum Betrieb der Lüftungs-

anlage gegeben, um Durchfeuchtun-

gen in den Filtern und/oder Schall-

dämpfern zu vemeiden.

7.2  Betrieb von Lüftungsanlagen

Angaben zum Betrieb von ventilator-

gestützten Lüftungsanlagen beziehen 

sich z.B. auf den Betrieb von intermit-

tierend betriebenen Lüftungsanlagen 

für die Lüftung zum Feuchteschutz. 

Hier wird gefordert, dass die Abschalt-

zeiten zwischen zwei Betriebsphasen 

nur kurz dauern dürfen (maximal 1 h), 

um der Forderung nach einem Dau-

erbetrieb gerecht zu werden.

Angaben zum Betrieb von ventilator-

gestützten Lüftungsanlagen bezie-

hen sich z.B auch auf die mögliche 

kurzzeitige Absenkung von Außen-

Luftvolumenströmen bei sehr niede-

ren Außenlufttemperaturen.

7.3  Dokumentation 

einer Lüftungsanlage

Für eine Lüftungsanlage wird eine 

wesentlich verbesserte Dokumen-

tation gefordert. Dies erscheint not-

wendig, weil die Eigenschaften der 

verschiedenen Lüftungssysteme 

erheblich voneinander abweichen. 

Auch die Maßnahmen zur Aufrecht-

erhaltung der Eigenschaften unter-

scheiden sich wesentlich.

Die Ausführung und Errichtung von 

Lüftungsanlagen mit günstigen ener-

getischen oder hygienischen Eigen-

schaften, die entweder mit „H“ oder 

mit „E“ gekennzeichnet werden, 

setzt die Einhaltung der genannten 

Planungshinweise voraus. Dies ist 

vom Fachunternehmer zu bescheini-

gen.

8.  Kennzeichnung 

von Lüftungssystemen

Hinsichtlich der Kennzeichnung von 

Lüftungssystemen ist ein Beispiel in 

Abb. 13 wiedergegeben.

Die Kennzeichnung der Lüftungssys-

teme wurde aus dem europäischen 

Regelwerk übernommen. Sie dient 

dazu, die wesentlichen Leistungsda-

ten von eingebauten Lüftungsanla-

gen zu dokumentieren.

9.  Betrieb von Lüftungsanlagen 

und Feuerstätten

Beim Betrieb von Lüftungsanlagen 

und Feuerstätten wird entsprechend 

den aktuellen gesetzlichen Regelun-

gen zwischen

–  einem wechselweisen Betrieb von 

Lüftungsanlage und Feuerstätte 

und

–  einem gemeinsamen Betrieb von 

Lüftungsanlage und Feuerstätte

unterschieden, siehe Abb. 14.

Bei einem wechselweisen Betrieb 

einer ventilatorgestützten Lüftungs-

anlage mit einer raumluftabhängigen 

Feuerstätte muss durch eine Sicher-

heitseinrichtung gewährleistet sein, 

dass nur entweder die Lüftungsan-

lage oder die Feuerstätte betrieben 

wird. Die Sicherheitseinrichtung muss 

dem Stand der Technik entsprechen. Abb. 13: Kennzeichnung von Lüftungsanlagen und -geräten – Beispiel.

Kennzeichnung ZuAbS – Z – NE – WÜT  – E – H – 0

Lüftungssystem

Anordnung Gerät

Anordnung Anlage

Wärmerückgewinnung

Energienutzung

Hygiene

Rückschlagklappe
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Eine besondere Zertifi zierung ist der-

zeit nicht erforderlich.

Bei einem gemeinsamen Betrieb ei-

ner ventilatorgestützten Lüftungsan-

lage mit einer raumluftabhängigen 

Feuerstätte muss durch eine Sicher-

heitseinrichtung gewährleistet sein, 

dass im Aufstellraum der Feuerstätte 

keine gefährlicher Unterdruck auf-

tritt. Wenn dies auftreten sollte, ist 

entweder die Lüftungsanlage oder 

die Feuerstätte sofort abzuschalten. 

Die Sicherheitseinrichtung muss 

dem Stand der Technik entsprechen. 

Aufgrund des im Gegensatz zum 

wechselweisen Betrieb wesentlich 

höheren Gefahrenpotentials ist eine 

besondere Zertifi zierung durch einen 

bauaufsichtlichen Verwendbarkeits-

nachweis erforderlich.

Dem Stand der Technik entspre-

chend, wird auch auf raumluftun-

abhängigen Feuerstätten für feste, 

fl üssige und gasförmige Brennstoffe 

eingegangen, für die wesentliche Er-

leichterungen sowohl beim wechsel-

seitigen als auch beim gemeinsamen 

Betrieb mit Lüftungsanlagen gelten.

10.  Übergabe/Übernahme von 

Anlagen und Einrichtungen

10.1  Notwendige Dokumentation 

und Unterlagen

Auf die Übergabe/Übernahme von 

Anlagen und Einrichtungen und auf 

die Dokumentation wird mehr Au-

genmerk gelegt als bisher, siehe 

Abb. 15.

Bei der Übergabe/Übernahme wird 

neben den bekannten Dokumenten 

eine entsprechende Dokumentation 

zur Auswahl des Lüftungssystems 

gefordert.

10.2 Einhaltung der Qualität

Die Einhaltung der Qualität ist insbe-

sondere für eine wirksame, dauerhaf-

te Lüftung zum Feuchteschutz, aber 

auch für Lüftungsanlagen mit günsti-

gen energetischen und hygienischen 

Eigenschaften gefordert. Die Anga-

ben sollen von einem Fachunterneh-

mer bestätigt werden. Ferner sind 

Angaben für die Aufrechterhaltung 

der Eigenschaften der Lüftungsanla-

ge vom Fachunternehmer zu geben.

10.3 Art der Übergabe/Übernahme

Bei der Art der Übergabe/Übernahme 

wird entsprechend dem Stand der 

Technik zwischen einem Vollständig-

keitsnachweis, einer Funktionsprü-

fung und Leistungsmessungen unter-

schieden. Die einzelnen Maßnahmen 

Abb. 14: Betrieb von Feuerstätten und Lüftungsgeräten.

Wechselweiser Betrieb

Mit Hilfe einer geeigneten Sicher-

heitseinrichtung ist zu gewährleisten, 

dass eine luftabsaugende Anlage 

und eine raumluftabhängige Feuer-

stätte nicht gleichzeitig betrieben 

werden.

Die Sicherheitseinrichtung muss dem 

Stand der Technik entsprechen.

Eine Abschaltung der Stromver-

sorgung des Lüftungsgerätes ist 

ausreichend.

Gemeinsamer Betrieb

Während eines gemeinsamen Betrie-

bes einer Lüftungsanlage und einer 

Feuerstätte ist durch eine geeignete 

Sicherheitseinrichtung zu gewährleis-

ten, dass im Aufstellraum der Feuer-

stätte kein gefährlicher Unterdruck 

entstehen kann.

Die Sicherheitseinrichtung muss im 

Störfall eine luftabsaugende Anlage  

bzw. eine Lüftungsanlage oder 

eine schnell regelbare Feuerstätte 

abschalten.

Die Sicherheitseinrichtung muss dem 

Stand der Technik entsprechen und 

einen bauaufsichtlichen Verwend-

barkeitsnachweis haben.

Abb. 15: Übergabe/Übernahme.

Notwendige Dokumentation und Unterlagen

–  Auswahl des Lüftungssystems

–  Planungsunterlagen

–  Betriebsanleitung der Anlage

–  Bedienungs- und Wartungsanleitung Gerät und Regelung

–  Inbetriebnahmeprotokoll

Einhaltung der Qualität

–  wirksame und dauerhafte Lüftung zum Feuchteschutz

 –  günstige hygienische Eigenschaften

 –  günstige energetische Eigenschaften

Art der Übergabe/Übernahme

–  Vollständigkeitsprüfung

–  Funktionsprüfung und Leistungsmessung

Abnahmebestätigung von besonderen Eigenschaften der Lüftungsanlage

 –  günstige hygienische Eigenschaften

–  günstige energetische Eigenschaften

Technik
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sind zwischen dem Auftraggeber und 

dem Auftragnehmer zu vereinbaren.

11. Instandhaltung

11.1 Notwendige Unterlagen

Auf die Übergabe/Übernahme von 

Anlagen und Einrichtungen wird 

ebenfalls mehr Augenmerk gelegt 

wie bisher, siehe Abb. 16.

11.2  Aufrechterhaltung 

der Qualität

Für Anlagen mit günstigen energeti-

schen und hygienischen Eigenschaften 

werden Vorschläge für die regelmäßig 

durchzuführenden Maßnahmen be-

schrieben. Diese Maßnahmen können 

entweder vom Betreiber oder von Fach-

unternehmern durchgeführt werden.

Wenn nach der EnEV die Bonusre-

gelung angewandt wird, sind nach 

der Verordnung Maßnahmen zur 

Aufrechterhaltung der Eigenschaften 

notwendig.

11.3  Funktionsprüfungen 

und Leistungsmessungen

Hier wird auf die bestehende Norm 

zurückgegriffen.

12. Zusammenfassung

In der Neufassung der DIN 1946-6 

wurden aufbauend auf der bestehen-

Abb. 16: Instandhaltung/Wartung.

Notwendige Unterlagen

–  Beschreibung der Lüftungsanlage

Aufrechterhaltung der Qualität

 –  Aufrechterhaltung der Qualität für den Feuchteschutz

 –  Aufrechterhaltung von günstigen hygienischen Eigenschaften durch 

regelmäßige Instandhaltung und Dokumentation der Maßnahmen

–  Aufrechterhaltung von günstigen energetischen Eigenschaften durch  

regelmäßige Instandhaltung und Dokumentation der Maßnahmen

Funktionsprüfungen und Funktionsmessungen

 –  Prüfung und Dokumentation der Funktion

 –  Messung und Dokumentation der Luftvolumenströme

den Ausgabe einige wesentliche Än-

derungen vorgenommen.

Aufgrund der europäischen Normen 

wurden alle Produktanforderungen 

herausgenommen und die Planung 

und Ausführung der Lüftungsanlagen 

auf Angaben, die aus europäischen 

Normen herrühren, aufgebaut.

Die Vielfältigkeit der in der Zwischen-

zeit möglichen Lüf tungs sys teme 

macht eine Klärung des einzusetzen-

den Lüftungssystems, Lüf tungs kon-

zepts, erforderlich. Die notwendigen 

Außen-Luftvolumenströme wurden 

entsprechend den jahrelangen Erfah-

rungen, aktualisiert.

Die Ermittlung des Luftvolumenstro-

mes durch Infi ltration ist in der Neufas-

sung der DIN 1946-6 wesentlich ge-

nauer gefasst worden, als in der alten 

Fassung. Das Verfahren ist zudem an 

die derzeit bestehenden anderen Re-

gelungen angepasst worden.

Während bei älteren, nicht sanierten 

Gebäuden der Luftvolumenstrom 

durch Infi ltration praktisch immer 

ausreicht, zumindest die notwendi-

gen Außen-Luftvolumenströme zum 

Feuchteschutz zu decken, ist dies 

nach einer Sanierung in vielen Fällen 

nicht mehr der Fall.

Für freie Lüftungssysteme ist der 

Luftvolumenstrom durch Infi ltration 

eine wesentliche Größe. Wenn ALDs 

in der Gebäudehülle angeordnet wer-

den, ist eine hohe Dichtheit von Vor-

teil, weil dann die Lüftungsautorität 

der ALDs zum tragen kommt.

Für ventilatorgestützte Lüftungs-

systeme ist eine hohe Dichtheit der 

Gebäudehülle erforderlich, um mit 

den vorgesehenen Lüftungsystemen 

auch eine ausreichend gleichmäßige 

Durchströmung und Durchlüftung der 

Räume einer Wohnung zu erreichen.
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